
§ 7

Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt mit Genehmigung durch die Se-
natorin für Bildung und Wissenschaft in Kraft. Sie wird
im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen veröffent-
licht und gilt für die Zulassung ab dem Wintersemes-
ter 2006/07.

Bremen, den 15. November 2007

Die Senatorin für
Bildung und Wissenschaft

Ordnung zur Änderung der fachspezifischen Prü-
fungsordnung für den Masterstudiengang „Kunst-
und Kulturvermittlung“ an der Universität Bremen

Vom 21. November 2007

Der Rektor der Universität Bremen hat am 24. Januar
2008 nach § 110 Abs. 2 des Bremischen Hochschulge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339) die Änderung der fach-
spezifischen Prüfungsordnung für den Masterstudien-
gang „Kunst- und Kulturvermittlung“ vom 15. Sep-
tember 2004 (Brem.ABl. S. 798) in der nachstehenden
Fassung genehmigt.

Artikel 1

Die fachspezifische Prüfungsordnung für den Mas-
terstudiengang „Kunst- und Kulturvermittlung“ vom
15. September 2004 (Brem.ABl. S. 798) wird wie folgt
geändert:

§ 10 Satz 2 wird gestrichen.

Artikel 2

Die Änderung tritt nach der Genehmigung des Rek-
tors mit Wirkung vom 1. Oktober 2007 in Kraft.

Bremen, den 24. Januar 2008

Der Rektor
der Universität Bremen

Fachspezifische Prüfungsordnung für den
Bachelorstudiengang „Linguistik/Language Sciences“

(Hauptfach) der Universität Bremen

Vom 14. Oktober 2007

Der Rektor der Universität Bremen hat am 17. Januar
2008 nach § 110 Abs. 2 des Bremischen Hochschul-
gesetzes (BremHG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339) die fach-
spezifische Prüfungsordnung für den Bachelorstudien-
gang „Linguistik/Language Sciences“ (Hauptfach) in
der nachstehenden Fassung genehmigt.

Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusam-
men mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung
für Bachelorstudiengänge der Universität Bremen vom
13. Juli 2005 in der jeweils gültigen Fassung. 

§ 1

Studienumfang und Regelstudienzeit

Für den erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudi-
engang „Linguistik/Language Sciences“ sind insge-
samt 180 Leistungspunkte (Creditpoints = CP) nach
dem Europäischen Kreditpunktesystem zu erwerben.
Dies entspricht einer Regelstudienzeit von 6 Fachse-
mestern. 

§ 2 

Studienaufbau und -struktur

(1) Das Studium besteht aus:

a) dem Hauptfach Linguistik/Language Sciences
einschließlich Praxisphase/Auslandsaufenthalt
mit 90 CP, 

b) „General Studies“ (45 CP) sowie 

c) einem Nebenfach (45 CP). 

Für das Nebenfach werden vom Fachbereich Emp-
fehlungen für Fächerkombinationen ausgesprochen,
die in entsprechenden Veröffentlichungen bekanntge-
geben werden. 

(2) Der Studienaufbau besteht aus:

dem Pflichtbereich (60 CP) mit den Modulen: 

– LS 1 Allgemeine Linguistik (15 CP),

– LS 2 Computerlinguistik (5 CP),

– LS 3 Angewandte Linguistik (5 CP),

– LS 4 Projekt (5 CP),

– LS 5 ein Auslands-/Praxismodul (15 CP),

– LS 6 Abschlussmodul inklusive Bachelorarbeit
(15 CP).

dem Wahlpflichtbereich (30 CP), in dem die folgen-
den Module belegt werden: 

a) im Umfang von 20 CP Module aus einem der
drei Schwerpunkte:

– Schwerpunkt 1: Typologie und Sprachdoku-
mentation,

– Schwerpunkt 2: Computerlinguistik und In-
formationsmanagement,

– Schwerpunkt 3: Sprachmanagement und In-
ternationale Kommunikation.

b) im Umfang von 10 CP ein Modul aus einem an-
deren als dem gewählten Schwerpunkt. 

dem General Studies Bereich (45 CP), in dem Mo-
dule ausgewählt werden können aus: 

– allen Angebote aus dem „Pool General Studies“
des FB 10,

– sonstigen Angeboten anderer Fachbereiche der
Universität Bremen, sofern diese für den Gene-
ral Studies Bereich zugelassen sind.

(3) Das Studium ist in Module gegliedert, die jeweils
mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Module, die
im 5. Semester beginnen, müssen im 5. Semester ab-
geschlossen werden können. Die im Studienplan vor-
gesehenen Pflicht- und Wahlpflichtmodule werden im
jährlichen Turnus angeboten. 

(4) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in der Jahresplanung des Lehr-
programms ausgewiesen. Darüber hinaus können
weitere Lehrveranstaltungen den Modulen zugeord-
net werden. 

(5) Module werden in deutscher oder in englischer
Sprache durchgeführt. 

(6) Das Studium beinhaltet ein Projekt (Modul LS4)
im Umfang von 5 CP, das thematisch an eines der Mo-
dule LS1, LS2 oder LS3 gekoppelt ist. Die Studieren-
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